
 

VI-3 Kart 225/12 (V) 

 

 

Leitsätze  

 

 

§§ 29, 73 Abs. 1a EnWG, § 41 Abs. 2 Satz 2 VwVfG 

 

1. Von der öffentlichen Bekanntmachung, die die Zustellung einer Festlegung ersetzt, 

ist die öffentliche Bekanntgabe der vollständigen Festlegung zu unterscheiden. Letzte-

re hat auf die Zustellungsfiktion und damit auf den Lauf der Rechtsmittelfrist keinen 

Einfluss.  

 

2. Für die - öffentlich bekannt zu machende - Rechtsmittelbelehrung ist es ausrei-

chend, wenn die Betroffenen abstrakt darauf hingewiesen werden, dass die Frist zur 

Einlegung des Rechtsmittels einen Monat ab Zustellung beträgt. Dass die Zustellung 

durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wird, führt nicht dazu, dass die Rechtsmit-

telbelehrung konkret den Tag der öffentlichen Bekanntmachung oder der – fingierten – 

Zustellung angeben muss. 


